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Alle Steuerzahler 
 

1. Vorsicht: Steuerfalle beim 
Onlinebanking 

 
Home- oder Onlinebarking ist insbeson-
dere für Unternehmer eine praktische 
Sache. Allerdings bestehen auch Gefah-
ren.  
 
Gemeint sind hier jedoch nicht Trojaner 
und Ähnliches. Vielmehr müssen gerade 
Unternehmer beim Onlinebanking auch 
steuerliche Voraussetzungen erfüllen, 
damit die Buchführung nicht vom Fi-
nanzamtsprüfer angegriffen werden 
kann.  
 
So hat das Bayerische Landesamt für 
Steuern in einem Erlass 
(Az. 5 0317.1.1-3/1 St42) klargestellt, 
dass es für die steuerliche Anerkennung 
des elektronischen Kontoauszugs im 
Onlinebankingverfahren erforderlich ist, 
die Datei mit den Kontoauszugsdaten 
auf einem maschinell auswertbaren 
Datenträger zu archivieren.  
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Lediglich der Ausdruck des elektroni-
schen Kontoauszugs oder dessen Spei-
cherung im PDF-Format können diese 
notwendigen Voraussetzungen einer ord-
nungsgemäßen Buchführung nicht erfül-
len. Im schlimmsten Fall kann daher bei 
einem Verstoß gegen diese Grundsätze 
der Betriebsprüfer Zuschätzungen vor-
nehmen. 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten beim 
Onlinebanking die Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung zu erfüllen, am 
praktikabelsten erscheint uns, die von der 
Bank erstellten Papierkontoauszüge als 
Anlage zur Buchführung mit dem elektro-
nischen Kontoauszug aufzubewahren. 
Dies ist zwar ein Rückschritt auf dem 
Weg zum papierlosen Unternehmen, aber 
zurzeit das geeignetste Mittel die Grund-
sätze ordnungsgemäßer Buchführung und 
Speicherbuchführung zu erfüllen. 
 
 

 
 
 
2. Finanzverwaltung warnt  

vor Spam-E-Mails mit  
schädlichem Anhang 

 
Das Bayerische Landesamt für Steuern 
weist darauf hin, dass derzeit sehr viele 
Spam-E-Mails mit angeblichen Mitteilun-
gen des Finanzamts bzw. der Steuerver-
waltung in Umlauf sind. Sie fordern den 
Empfänger zum Öffnen des Anhangs auf, 
der einen Virus oder Trojaner auf dem 
Rechner des Empfängers ablegt. Es wird 
dringend empfohlen, die Nachricht sofort 
zu löschen und insbesondere die anhän-
gende Datei keinesfalls zu öffnen. 
 

 
Die Spam-E-Mails sind leicht erkennbar:  
 

- Deutliches Kennzeichen ist die 
Absenderadresse. Es werden nicht 
gefälschte Domänenangaben wie 
„...@elster.de" oder 
„...@finanzamt-xyz.de" verwen-
det, sondern beliebige Privat- 
oder Firmenadressen.  
 

- Der Betreff kann unterschiedlich 
lauten, hat aber stets einen Bezug 
zu ELSTER bzw. zur Steuerver-
waltung. Beispiele: „ELSTER 
Steuerverwaltung" oder „2011/12 
ELSTER Finanzamt 2012".  
 

- Im Text der Nachricht wird der 
Empfänger aufgefordert, die an-
hängende Datei zu öffnen, angeb-
lich ein verschlüsselter Steuerbe-
scheid.  
 

Hinweis: 
Die Finanzverwaltung sendet nur Be-
nachrichtigungen, aber niemals die ei-
gentlichen Daten in Form eines Anhangs 
an einer E-Mail (Bayerisches Landesamt 
für Steuern, Mitteilung vom 8.2.2012). 
 

 
 
3. Gesetzesvorhaben:  

Zweite Stufe der Insolvenz-
rechtsreform 

 
Das Bundesministerium der Justiz hat 
mit dem „Entwurf eines Gesetzes zur 
Verkürzung des Restschuldbefreiungsver-
fahrens, zur Stärkung der Gläubigerrech-
te und zur Insolvenzfestigkeit von Lizen-
zen“ seine Vorschläge für die zweite Stu-
fe der Insolvenzrechtsreform vorgelegt. 
Wichtige Punkte im Überblick: 
 
Verkürzung des Restschuldbe-
freiungsverfahrens 
 
 
 
 

mailto:...@elster.de
mailto:...@finanzamt-xyz.de
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Künftig sollen Schuldner die Dauer des 
Restschuldbefreiungsverfahrens von der-
zeit sechs Jahren auf drei Jahre verkür-
zen können.  
 
Diese Möglichkeit besteht, wenn es dem 
Schuldner gelingt, innerhalb der ersten 
drei Jahre des Verfahrens mindestens 
25 % der Gläubigerforderungen und die 
Verfahrenskosten zu begleichen. 
 
Eine vorzeitige Restschuldbefreiung soll 
zudem nach fünf Jahren möglich sein, 
wenn zumindest die Verfahrenskosten 
beglichen werden können. Ansonsten soll 
es bei der derzeitigen Dauer des Verfah-
rens von sechs Jahren bleiben. 
 
Einigungsversuche im Verbraucher-
insolvenzverfahren 
 
Beim außergerichtlichen Einigungsver-
such kommt es immer wieder vor, dass 
einzelne Gläubiger dem Schuldenbereini-
gungsplan nicht zustimmen. Zukünftig 
sollen Schuldner die Möglichkeit haben, 
die Zustimmung vom Insolvenzgericht 
ersetzen zu lassen. Zudem soll kein au-
ßergerichtlicher Einigungsversuch mehr 
unternommen werden müssen, wenn 
dieser offensichtlich aussichtslos ist 
(BMJ, Mitteilung vom 23.1.2012 zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Verkürzung 
des Restschuldbefreiungsverfahrens, zur 
Stärkung der Gläubigerrechte und zur 
Insolvenzfestigkeit von Lizenzen). 
 
 

 Kapitalanleger 
 
4. Zum Zeitpunkt des Zuflusses 

von Zinsen auf einem Sperr-
konto 

 
Wird bei einer Bank als Sicherheit für 
eine Bürgschaft Geld auf einem verzins-
ten Sperrkonto angelegt, fließen die Ka-
pitalerträge bereits mit der jeweiligen 
Gutschrift auf dem Sperrkonto zu – so-
wohl das Kapital als auch die Erträge 
werden dem Inhaber des Guthabens be-
reits zugerechnet.  

Für den Bundesfinanzhof ist es insoweit 
unerheblich, dass das Geld zunächst 
nicht zur freien Verfügung steht. Diese 
Beschränkung beruht nämlich auf der 
freiwilligen Entscheidung, Geld auf einem 
Sperrkonto als Sicherheit für die ausge-
stellte Bankbürgschaft zu hinterlegen, 
sollte die Bank in Anspruch genommen 
werden. Zur Absicherung wäre grund-
sätzlich auch jede andere vom Kreditin-
stitut als werthaltig erachtete Sicherheit 
in Betracht gekommen.  
 
Hinweis: 
Da es sich bei den Zinsen um Ertrag aus 
einem üblichen Bankgeschäft handelt, 
unterliegen sie der Abgeltungsteuer und 
nicht der individuellen Einkommensteu-
er (BFH-Urteil vom 28.9.2011,  
Az. VIII R 10/08). 
 

 
 

 Gesellschafter und Ge-
schäftsführer von Kapitalge-

sellschaften 
 
 
5. Verdeckte Gewinnausschüt-

tung: Grundlose Senkung  
 
Im Zweifel liegt eine verdeckte Gewinn-
ausschüttung vor, wenn eine Gesellschaft 
ihren Gesellschafter-Geschäftsführern 
Darlehen zu einem festen Zinssatz ge-
währt und die Gesellschafterversamm-
lung – ohne Nennung besonderer Gründe 
– eine Herabsetzung beschließt, so das 
Finanzgericht Hamburg.  
 
Im Streitfall gewährte eine GmbH ihren 
Gesellschafter-Geschäftsführern Darle-
hen zu einem Zinssatz von 6 %. Zinsan-
passungsklauseln enthielten die Verträge 
nicht. Demzufolge war es für das Finanz-
gericht Hamburg unter dem Gesichts-
punkt des Fremdvergleichs nicht ersicht-
lich, auf welcher Grundlage ein fremder 
Dritter eine Reduzierung des vertraglich 
festgelegten Zinssatzes hätte verlangen 
und erreichen können.  
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Der von der GmbH vorgebrachte schlich-
te Hinweis auf die veränderten „wirt-
schaftlichen Gegebenheiten” hätte nach 
Ansicht des Finanzgerichts Hamburg je-
denfalls unter fremdüblichen Bedingun-
gen nicht ausgereicht; denn niemand 
verzichtet ohne Weiteres auf vertraglich 
vereinbarte Zinsen, auch nicht teilweise. 
Da nachvollziehbare sonstige Gründe von 
der GmbH nicht vorgetragen wurden, 
stufte das Finanzgericht die Herabset-
zung als verdeckte Gewinnausschüttung 
ein.  
 
Zum Hintergrund 
 
Eine verdeckte Gewinnausschüttung ist 
eine Vermögensminderung oder verhin-
derte Vermögensmehrung, die durch 
eine Vorteilsgewährung an einen Gesell-
schafter oder eine ihm nahestehende 
Person eintritt und nicht auf einem Ge-
winnverteilungsbeschluss der Gesell-
schaft beruht. Sie muss ihre Veranlas-
sung im Gesellschaftsverhältnis haben 
und sich auf die Höhe des Einkommens 
der Kapitalgesellschaft auswirken 
(FG Hamburg, Beschluss vom 22.3.2011, 
Az. 6 V 169/10). 
 
 
6. Unternehmergesellschaft: 

Keine Volleinzahlungspflicht 
bei Kapitalerhöhung 

 
Die Anmeldung zum Handelsregister 
kann bei einer GmbH erst dann erfolgen, 
wenn die Einzahlungen mindestens die 
Hälfte des Mindeststammkapitals, also 
12.500 EUR, erreicht haben. Für eine 
Unternehmergesellschaft (haftungsbe-
schränkt) ist hingegen geregelt, dass das 
Stammkapital in voller Höhe eingezahlt 
werden muss.  
 
Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart war 
nun strittig, ob auch im Fall der Kapital-
erhöhung (hier: Erhöhung des Stamm-
kapitals von 1.000 EUR auf 25.000 EUR) 
und des Übergangs einer Unternehmer-
gesellschaft (haftungsbeschränkt) in eine 
„reguläre“ GmbH die Anmeldung zum 
Handelsregister von der Volleinzahlung 

des Stammkapitals abhängig zu machen 
ist.  
 
Das Oberlandesgericht Stuttgart ist der 
Ansicht, dass für den Kapitalerhöhungs-
vorgang auf das GmbH-Mindestkapital 
für die Unternehmergesellschaft (haf-
tungsbeschränkt) keine strengeren Maß-
stäbe gelten sollen als diejenigen, die bei 
der Neugründung einer „normalen“ 
GmbH anzuwenden sind. Somit darf die 
Eintragung der Erhöhung des Stammka-
pitals auf 25.000 EUR nicht von der Voll-
einzahlung des Stammkapitals abhängig 
gemacht werden. 
 
Zum Hintergrund  
 
Bei der Unternehmergesellschaft (haf-
tungsbeschränkt) handelt es sich nicht 
um eine eigene Rechtsform. Sie stellt 
lediglich eine Variante der GmbH dar. 
Sonderbestimmungen finden sich im 
§ 5a des GmbH-Gesetzes.  
 
Wesentliches Merkmal der Unternehmer-
gesellschaft (haftungsbeschränkt) ist, 
dass bei der Gründung bereits ein 
Stammkapital von 1 EUR ausreicht. Al-
lerdings darf diese GmbH ihre Gewinne 
zunächst nicht voll ausschütten, sondern 
muss jährlich ein Viertel des erwirtschaf-
teten Gewinns zurücklegen, bis das Min-
deststammkapital von 25.000 EUR der 
„normalen" GmbH erreicht ist. Ist die 
Rücklagenbildung abgeschlossen, kann 
die Unternehmergesellschaft in eine 
GmbH ohne Zusatz umfirmieren. 
 
Hinweis: 
Vor allem Banken und Lieferanten ver-
langen aufgrund der geringen Haf-
tungsmasse oftmals eine zusätzliche 
persönliche Haftung der Gesellschafter 
(OLG Stuttgart, Beschluss vom 
13.10.2011, Az. 8 W 341/11). 
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 Personengesellschaften und 
deren Gesellschafter 

 
7. Einkünftekassifizierung: 

Wann färben gewerbliche  
Nebeneinkünfte ab? 

 
Tätigt eine vermögensverwaltend oder 
selbstständig tätige Personengesellschaft 
auch gewerbliche Umsätze, kann dies 
über die Abfärbewirkung schnell insge-
samt zur Gewerblichkeit der Gesellschaft 
und damit zur Gewerbesteuerpflicht füh-
ren. Nur ein äußerst geringer Anteil der 
gewerblichen Tätigkeit soll unschädlich 
sein. Wann genau diese „Bagatellgrenze“ 
überschritten ist, ist bislang nicht ein-
deutig geklärt. Einige Gerichte stellen 
hier allein auf eine prozentuale Grenze 
ab, andere wiederum halten den Gewer-
besteuer-Freibetrag von 24.500 EUR für 
eine geeignete Größe, um zu entschei-
den, ab wann eine sogenannte Infizie-
rung eintritt. 
 
Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 1999 
entschieden, dass ein Anteil von 1,25 % 
der originären gewerblichen Tätigkeit 
noch unschädlich sei. In einem Beschluss 
aus dem Jahr 2004 hat er den Anteil so-
gar auf 2,81 % erhöht und in den Grün-
den auf den Gewerbesteuer-Freibetrag 
(24.500 EUR) verwiesen, der sich „aus 
Gründen des Sachzusammenhangs” für 
die Bestimmung der Höhe einer Gering-
fügigkeitsgrenze anbiete. 
 
Aktuelle Rechtsprechung der Finanz-
gerichte 
 
Im jüngsten Fall des Finanzgerichts 
Schleswig-Holstein erzielte eine vermö-
gensverwaltende Personengesellschaft 
gewerbliche Mieteinnahmen von insge-
samt 6,31 % des Gesamtumsatzes.  
 
Das Finanzgericht stellte hier allein auf 
die prozentuale Grenze ab; den Gewer-
besteuer-Freibetrag hält es für kein ge-
eignetes Beurteilungskriterium.  
 

Ein „äußerst geringer Anteil“ liege bei 
gewerblichen Umsätzen von mehr als 
5 % eindeutig nicht mehr vor, sodass die 
Abfärbung im Streitfall greifen musste.  
 
Das Finanzgericht Niedersachsen hinge-
gen hält die Höhe des Gewerbesteuer-
Freibetrages insoweit für eine geeignete 
Größe; schon weil ein Gewerbeertrag von 
24.500 EUR bei Kleingewerbetreibenden 
gewerbesteuerlich nicht belastet wird. Ob 
neben dem Freibetrag eine zusätzliche 
prozentuale Grenze zur Anwendung 
kommt, konnte im Urteilsfall dahinste-
hen, da die gewerblichen Einkünfte den 
gewerbesteuerlichen Freibetrag nicht 
überstiegen hatten. 
 
Hinweis: 
Man darf gespannt sein, wie sich der 
Bundesfinanzhof in den Streitfällen äu-
ßern wird. In beiden Verfahren wurde 
die Revision zum Bundesfinanzhof zuge-
lassen (FG Schleswig-Holstein, Urteil 
vom 25.8.2011, Az. 5 K 38/08, Rev. 
BFH Az. IV R 54/11; FG Niedersachsen, 
Urteil vom 14.9.2011, Az. 3 K 447/10, 
Rev. BFH Az. VIII R 41/11; BFH-Urteil 
vom 11.8.1999, Az. XI R 12/98; BFH, 
Beschluss vom 8.3.2004,  
Az. IV B 212/03). 
 

 
 

 Umsatzsteuerzahler 
 
8. Umsatzsteuervoranmeldun-

gen rechtzeitig abgeben 
 
Es wird enger! Wer monatlich oder jedes 
Quartal Umsatzsteuervoranmeldungen 
abgeben muss, sollte ab sofort die Abga-
befristen noch genauer beachten. Der 
Grund: Die Finanzämter sollen nach ei-
ner internen Anweisung bei verspäteten 
Anmeldungen sofort die Straf- und Buß-
geldstellen einschalten. Künftig soll eine 
verspätete Erklärung wie eine Steuerhin-
terziehung betrachtet werden. Damit 
drohen säumigen Steuerpflichtigen Buß-
gelder oder noch härtere Strafen. 
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9. Übergangsfrist für neue 
Gelangensbestätigung bis 
30.6.2012 verlängert 

 
Die neuen Nachweispflichten für die 
Steuerfreiheit von innergemeinschaftli-
chen Lieferungen stoßen in der Praxis auf 
enorme Kritik. Auslöser ist die neue 
Gelangensbestätigung des Abnehmers. 
Mit dieser Gelangensbestätigung erklärt 
der Abnehmer keine zukunftsgerichtete 
Verbringensabsicht mehr, sondern attes-
tiert vergangenheitsbezogen, wann und 
wo die Ware im anderen EU-Staat einge-
troffen ist. 
 
Die Verwaltung hat auf die Kritik nun-
mehr reagiert und die bisherige Über-
gangsfrist um drei Monate verlängert. 
Demnach wird es für bis zum 30.6.2012 
ausgeführte innergemeinschaftliche Lie-
ferungen nicht beanstandet, wenn der 
beleg- und buchmäßige Nachweis der 
Voraussetzungen der Steuerbefreiung 
noch auf Grundlage der bis zum 
31.12.2011 geltenden Rechtslage geführt 
wird (BMF-Schreiben vom 6.2.2012, 
Az. IV D 3 - S 7141/11/10003). 
 
 

 Arbeitgeber 
 
10. Job-Tickets: Geldwerter 

 Vorteil entsteht mit der 
 Ausgabe der Jahreskarte 

 
Gibt der Verkehrsbetrieb aufgrund einer 
Vereinbarung mit dem Arbeitgeber das 
vom Arbeitgeber bezuschusste Job-Ticket 
als Jahreskarte aus, fließt der geldwerte 
Vorteil den Arbeitnehmern nach einem 
Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz 
(Revision anhängig) bereits mit der Aus-
gabe der Fahrkarte zu. Da keine Umlage 
auf die einzelnen Monate erfolgt, kommt 
die monatliche Sachbezugsfreigrenze von 
44 EUR regelmäßig nicht zum Zuge.  
 
 
 
 
 

Ein Unternehmen hatte im Urteilsfall mit 
einem Verkehrsverbund eine Vereinba-
rung über die Ausgabe von Job-Tickets 
als Jahreskarten geschlossen. Nach der 
vereinbarten Regelung zahlte der Arbeit-
geber einen monatlichen Zuschuss in 
Höhe von 5,92 EUR je Arbeitnehmer an 
die Verkehrsbetriebe. Zusätzlich zahlten 
die Arbeitnehmer monatlich einen Eigen-
anteil. Da der Zuschuss unter der monat-
lichen Freigrenze von 44 EUR lag, be-
handelte der Arbeitgeber den Zuschuss 
als steuerfreien Sachbezug.  
 
Das sahen das Finanzamt und in der Fol-
ge das Finanzgericht Rheinland-Pfalz je-
doch anders: Die verbilligte Abgabe der 
Jahreskarten bleibt nicht steuerfrei, weil 
der geldwerte Vorteil den Arbeitnehmern 
mit der Ausgabe des Job-Tickets insge-
samt zufließt und die monatliche Frei-
grenze im Zeitpunkt des Erwerbs der 
Jahreskarte überschritten ist. Dabei ist 
unerheblich, dass nach den Zahlungsmo-
dalitäten mit den Verkehrsbetrieben der 
Arbeitgeber die Zuschüsse nicht jährlich, 
sondern monatlich zahlt. 
 
Hinweis: 
Besteht ein Jahres-Ticket allerdings aus 
einzelnen monatlichen Fahrberechtigun-
gen, ist die monatliche Sachbezugsfrei-
grenze nach den Bestimmungen in den 
Lohnsteuer-Richtlinien anwendbar  
(FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 
30.8.2011, Az. 3 K 2579/09, Rev. BFH 
Az. VI R 56/11).  
 

 
 
 
Die oben stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand er-
stellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es jedoch notwendig, Haftung und 
Gewähr auszuschließen. 
 
 

 


